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Lehrmittelfonds	Schuljahr	2023/2024	

Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

in Berlin besteht seit einiger Zeit die Lernmittelverordnung, die vorsieht, dass Erziehungsberech-
tigte für jedes Kind jährlich einen Eigenanteil von bis zu 100,00 € für Lernmittel (Schulbücher, 
ergänzende Druckschriften und andere Unterrichtsmedien) leisten müssen. Ausgenommen sind 
Familien, die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket beziehen. 

An unserer Schule wurde 2015, ein Lernmittelfonds eingerichtet (gesetzliche Grundlage: Schul-
gesetz §50 Abs. 2 und 3). Die Teilnahme am Lernmittelfonds ist freiwillig. 

Die Teilnahme am Lehrmittelfonds ist aus unserer Sicht mit folgenden Vorteilen verbunden: 

• Der	Aufwand	für	den	Kauf	und	eventuellen	Weiterverkauf	von	Lernmitteln	entfällt	
für	Erziehungsberechtigte	und	volljährige	Schüler*innen.	

• Der	Beitrag	zum	Lernmittelfonds	beträgt	z.	Z.	50,00	€	und	liegt	somit	deutlich	unter	
den	gesetzlich	vorgeschriebenen	100,00	€.	 Sollten	mehr	 als	 zwei	 Ihrer	Kinder	 am	
Heinrich-Schliemann-Gymnasium	lernen	reduziert	sich	die	Gesamtsumme	auf	100	€.	

• Der	organisatorische	Aufwand	für	die	Ausleihe	und	Rückgabe	von	Lehrbüchern	für	
befreite	Schülerinnen	entfällt,	da	alle	Schülerinnen	gleichbehandelt	werden.	

• Sie	leisten	einen	ökologisch	wertvollen	Beitrag	zur	Schonung	von	Ressourcen.	

Familien, die von der Zahlung des Eigenanteils befreit sind, müssen den entsprechenden Nachweis 
im Sekretariat vorlegen. Bitte beachten Sie dazu das gesonderte Schreiben vom 19.04.2023.  

Ablauf für das Schuljahr 2023/2024: 

1. Bis	zum	10.06.2023	müssen	die	Erziehungsberechtigten,	die	am	Lehrmittelfonds	teil-
nehmen	wollen,	sich	auf	der	Webseite	für	den	Lehrmittelfonds	anmelden.	

2. Die	Einzahlung	auf	das	Lernmittelkonto	muss	bis	spätestens	30.06.2023	erfolgen	(Re-
gistriernummer	angeben!).	
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3. Bei	der	Zahlung	handelt	es	sich	um	eine	sachbezogene	Schenkung,	die	ausschließlich	
für	die	Anschaffung	von	Lehrmitteln	genutzt	werden	darf.	Diese	Schenkung	ist	nicht	
steuerlich	absetzbar.	Die	Lehrbücher	bleiben	Eigentum	des	Landes	Berlin.	

4. Zu	 Schuljahresbeginn	 erhalten	 die	 teilnehmenden	 Schüler*innen	 die	 notwendigen	
Lehrbücher	und	Unterrichtsmaterialien	von	der	Schule.	

5. Am	Schuljahresende	müssen	die	ausgeliehenen	Schulbücher	wieder	an	die	Schule	zu-
rückgegeben	werden.	Bei	Beschädigung	oder	Nicht-Rückgabe	sind	die	Familien	zum	
Schadensersatz	verpflichtet.	

6. Die	Gesamtelternvertretung	wird	kontinuierlich	über	die	aus	dem	Lernmittelfonds	
angeschafften	Lernmittel	informiert.		

7. Eine	freiwillige	Teilnahme	für	die	darauffolgenden	Schuljahre	wird	entsprechend	
dem	vorgestellten	Verfahren	für	jedes	Schuljahr	neu	abgefragt.		

	
Der	Lehrmittelfonds	ist	besonders	dann	sinnvoll,	wenn	sich	die	überwiegende	Mehrheit	der	
Erziehungsberechtigten	 und	 volljährigen	 Schüler*innen	 für	 die	 freiwillige	 Teilnahme	 ent-
scheiden.	
	
Informationen	zur	Anmeldung	erhalten	Sie	mit	beiliegender	Anleitung.	
	
	
Sascha	Pietraßyk-Kendziorra	

(Schulleitung)	
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Anleitung	zur	Beantragung	des	Lehrmittelfonds	
	

	
	
Auf	der	Website	https://lmf.hsg-berlin.de	finden	Sie	obenstehende	Ansicht	wieder.	Hier	
können	Sie	mit	einem	Klick	auf	den	Beantragen	Button	den	Prozess	beginnen.	Im	nächsten	
Schritt	werden	Sie	aufgefordert	das	von	der	Schule	mitgeteilte	Passwort	einzugeben.	

	
	
Nach	erfolgreicher	Eingabe	des	Passworts	werden	Sie	zum	Formular	für	die	Eingabe	Ihrer	
Daten	weiter	geleitet.	
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Die	hier	abgefragten	Daten	sind	bis	auf	die	Ordnungszahl	und	die	Abfrage	bezüglich	eines	
Geschwisterkindes	nicht	optional.	Sie	können	das	Formular	mit	einem	Klick	auf	den	grü-
nen	„Absenden“	Button	dann	finalisieren	und	den	Antrag	fertig	stellen.	Im	Anschluss	er-
halten	Sie	eine	Referenznummer	und	die	Überweisungsinformationen	zu	Ihrem	Antrag.	
	
Bitte	bewahren	Sie	die	Referenznummer	unbedingt	auf!	Darüber	können	Sie	den	Sta-
tus	der	Bearbeitung	abfragen	und	Sie	müssen	die	Nummer	für	die	Zuordnung	der	Über-
weisung	im	Verwendungszweck	mit	angeben.	
	

	
	
Sie	können	die	Informationen	auch	direkt	drucken	oder	als	.pdf	Dokument	abspeichern,	
indem	sie	den	grünen	Button	mit	der	Aufschrift	„Informationen	Drucken	oder	Herunter-
laden“	verwenden.	
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Zur	Abfrage	des	Status‘	Ihres	Antrags	können	Sie	auf	der	Hauptseite	den	grünen	Button	
„Status	abfragen“	verwenden.	Unter	Eingabe	der	Referenznummer	und	des	Nachnamen	
Ihres	Kindes	werden	Ihnen	dann	alle	relevanten	Informationen	angezeigt.	
	

	
Sollte	die	Kombination	aus	Referenznummer	und	Nachnamen	nicht	die	richtige	gewesen	
sein,	erhalten	Sie	folgende	Meldung:	

	
	


